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S. Hirschmann, Die päpstliche Kanzlei

Hirschmanns Untersuchung ist die geringfÃ¼gig
Ã¼berarbeitete und gekÃ¼rzte Fassung seiner im Som-
mersemester 2000 an der Philosophischen FakultÃ¤t
der Heinrich-Heine-UniversitÃ¤t DÃ¼sseldorf einge-
reichten Dissertation. Ausgangspunkt ist die Hypothe-
se, “daÃ in der pÃ¤pstlichen Kanzlei des 12. Jahrhun-
derts Arbeits- und Verhaltensweisen greifbar sind, die
durch Ã¶konomisch-arbeitstechnische BedÃ¼rfnisse so-
wie unterschiedliche Urkundenformen und Rechtsinhal-
te bedingt waren” (S. 14). Je mehr Urkunden ausgestellt
wurden, “umso grÃ¶Ãer ist die Wahrscheinlichkeit, daÃ
eine bestimmte Personengruppe innerhalb der Kanzlei
fÃ¼r die Fertigung der Urkunden dauerhaft Sorge ge-
tragen hat” (ebenda). Durch die statistische Untersu-
chung der Datumszeilen der feierlichen Privilegien ver-
suchtHirschmann, die in Bresslaus UrkundenlehreHarry
Bresslau, Handbuch der Urkundenlehre fÃ¼r Deutsch-
land und Italien. 2 BÃ¤nde, Berlin 1912/31 (Nachdruck
Berlin 1968/69) zusammengestellten Listen vonKanzlern,
Stellvertretern und Kanzleimitarbeitern in eine chrono-
logische und prosopographische Ordnung zu bringen.
Folglich orientiert sich die zeitliche Eingrenzung der Ar-
beit auch nicht an den Eckdaten der Pontifikate von In-
nocenz II. bis Hadrian IV., sondern an den Amtszeiten
der pÃ¤pstlichen Kanzler; sie umfasst also den Zeitraum
vomTodeAimerichs, auf den eine Reihe vonNeuerungen
in der Kanzlei zurÃ¼ckgeht, bis zum Ende der Amtszeit
Rolands.

NachdemHirschmann die Pontifikate Luciusâ III., Ur-
bans III. und Gregors VIII. (1181-1187) bereits in seiner
Magisterarbeit, deren Publikation er ankÃ¼ndigt (S. 17

Anm. 35), behandelt hat, liegen nunmehr auch die Ur-
kunden der Jahre 1141 bis 1159 in statistischer Bear-
beitung vor. Hirschmann bediente sich dabei des Pro-
gramms Microsoft Access fÃ¼r Windows in der Versi-
on 97. Nicht weniger als 4100 StÃ¼ck hatte er durchzu-
arbeiten. Diese eindrucksvolle Zahl gibt auch die Fort-
schritte der Forschung seit JaffÃ©s Regestensammlung
wieder, die in ihrer ersten Zusammenstellung von 1851
nur 1273 StÃ¼cke fÃ¼r den gleichen Zeitraum umfass-
te; die Zahl der bekannten Papsturkunden hat sich al-
so innerhalb der letzten eineinhalb Jahrhunderte mehr
als verdreifacht. Die von Hirschmann erhobene Zahl ist
natÃ¼rlich noch nicht eine abschlieÃende, mit weite-
ren Funden von Papsturkunden ist zu rechnen - insbe-
sondere auf der Iberischen Halbinsel, wo wir es mit ei-
nemmit anderen LÃ¤ndern kaum vergleichbaren Urkun-
denwesen zu tun haben; zahlreiche kleine Kloster- und
Pfarrarchive fÃ¶rdern immer wieder bisher unbekann-
te Papsturkunden zutage. Der Zeitpunkt fÃ¼r eine Zwi-
schenbilanz ist aber unzweifelhaft gekommen; mit den
Mitteln der modernen Datenverarbeitung steht auch ei-
ner Aktualisierung in bestimmten ZeitabstÃ¤nden nichts
im Wege. Hirschmann rechnet mit weiteren 20.000 Ur-
kunden fÃ¼r das 12. Jahrhundert, die noch der Analy-
se harren. Das nahezu vollstÃ¤ndige Fehlen der Regis-
terÃ¼berlieferung bis 1198 lÃ¤sst nur eine grobe An-
nÃ¤herung an die tatsÃ¤chliche Zahl der Papsturkunden
zu. Gleiches gilt fÃ¼r die Untergliederung nach Ãber-
lieferungsformen: Hirschmann stellt einen Anteil der
im Original auf uns gekommenen StÃ¼cke von 25 Pro-
zent fest, die Zahl der Deperdita ist etwa gleich hoch,
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wÃ¤hrend die HÃ¤lfte der Urkunden abschriftlich tra-
diert ist (S. 105 Abb. 5). Diese Zahlen differieren von Land
zu Land: In Frankreich Ã¼bertreffen die Abschriften die
Originale um nahezu das Dreifache, in Deutschland hal-
ten sie sich dagegen annÃ¤hernd dieWaage. Aus Spanien
ist ein Ã¼berdurchschnittlich hoher Prozentsatz sowohl
von Kopien als auch von Originalen Ã¼berliefert.

Der erste Hauptteil bietet eine statistische Aus-
wertung des umfangreichen Materials, beschreibt die
Ã¤uÃeren Merkmale der Urkunden, die entsprechend
der klassischen Einteilung nach Privilegien und Litterae
unterschieden werden. Die Kanzler und ihre wichtigsten
Mitarbeiter werden - soweit dies die fÃ¼r prosopogra-
phische Zwecke unbefriedigende Quellenlage zulÃ¤sst -
behandelt.

Ob die betrÃ¤chtliche ErhÃ¶hung der Zahl der
von den KardinÃ¤len unterschriebenen Privilegien ab
der Mitte des 12. Jahrhunderts mit der - wie Hirsch-
mann meint - “erhÃ¶hte(n) Bedeutung kollektiver Herr-
schaftsausÃ¼bung” (S. 59) zusammenhÃ¤ngt oder nicht
doch einfach auf die ZufÃ¤lle der Ãberlieferung zu-
rÃ¼ckzufÃ¼hren ist, mÃ¶ge dahingestellt bleiben. In-
struktiv sind die Statistiken Ã¼ber die regionale Vertei-
lung der von den PÃ¤psten ausgestellten Urkunden, wo-
bei Frankreich vor Italien und dem Reich an der Spitze
liegt (S. 200). England und Spanien folgen mit weitem
Abstand dahinter, was auch durch die besondere Ãberlie-
ferungssituation beider LÃ¤nder bedingt ist: In England
gingen viele StÃ¼cke wÃ¤hrend der SÃ¤kularisation un-
ter Heinrich VIII. verloren, in Spanien sind - wie oben
erwÃ¤hnt - noch weitere Funde in Archiven zu erwar-
ten. Hirschmann gibt selbst zu, dass durch diese Ein-
schrÃ¤nkungen die Aussagekraft der Statistik zu relati-
vieren ist (S. 201). Der RÃ¼ckgang der ProduktivitÃ¤t
der pÃ¤pstlichen Kanzlei wÃ¤hrend der Sommermonate,
in denen sich die Kurie durchwegs auÃerhalb Roms auf-
hielt, Ã¼berrascht nicht, wird aber durch Hirschmanns
statistisches Material noch einmal eindrucksvoll doku-
mentiert (S. 126). Eine stichprobenartige Durchsicht der
seit dem Ende des 12. Jahrhunderts nahezu vollstÃ¤ndig
erhaltenen Papstregister fÃ¼hrt zu dem gleichen Ergeb-
nis. Ãhnliches gilt fÃ¼r die von Hirschmann konstatier-
te erhÃ¶hte ProduktivitÃ¤t in den ersten Amtsmona-
ten eines neugewÃ¤hlten Papstes, an den sich jeweils
Ã¼berdurchschnittlich viele Petenten wandten (S. 134f.).

Der zweite Hauptteil bringt begriffsgeschichtliche
Untersuchungen der formelhaften Teile mittelalterlicher
Urkunden. Die AusfÃ¼hrungen zur Arenga (S. 231-
352) bestÃ¤tigen im wesentlich die Ergebnisse Fich-

tenaus Heinrich Fichtenau, Arenga. SpÃ¤tantike und
Mittelalter im Spiegel von Urkundenformeln (MIÃG-
ErgÃ¤nzungsband 18), Graz/ KÃ¶ln 1957 . Abweichend
von Fichtenau erkennt Hirschmann die Verbindung von
Rechts- und Friedenswahrung als dauerhaftes Thema
pÃ¤pstlicher Urkunden (S. 323). Seit der Mitte des 12.
Jahrhunderts orientierte sich die kaiserliche Kanzlei ver-
mehrt am Vorbild der Papsturkunde. Hirschmann unter-
stÃ¼tzt seine Argumentation mit ausfÃ¼hrlichen Aus-
zÃ¼gen aus den Quellen, die auch dem Leser die Benut-
zung des Buches erleichtern. Ein Anhang mit der Editi-
on von elf bisher zum Teil unpublizierten Papsturkun-
den, darunter sowohl Privilegien als auch Justizbriefe (S.
376-389), und ein Quellen- und Literaturverzeichnis, das
nicht weniger als 47 Seiten umfasst, sowie etliche Schrift-
proben beschlieÃen den Band.

Bei der LektÃ¼re fallen nur wenige Versehen auf, die
den Wert der Arbeit kaum beeintrÃ¤chtigen kÃ¶nnen.
Etwas irrefÃ¼hrend ist es, die Benennung der Adressa-
ten pÃ¤pstlicher Schreiben als âfiliaâ oder âfraterâ als
Verwandtschaftsbezeichnung zu deuten (S. 29); in die-
sem Fall wÃ¤re jeder Papst mit der gesamten Chris-
tenheit verwandt gewesen. Dass an exkommunizierte
Personen kein pÃ¤pstlicher Segenswunsch erging (S.
30 Anm. 80), ist keine Neuigkeit; neben dem an die-
ser Stelle zitierten Aufsatz von Falkenstein Ludwig Fal-
kenstein, La papautÃ© et les abbayes franÃ§aises aux
XIe et XIIe siÃ¨cles. Exemption et protection aposto-
lique (BibliothÃ¨que de lâÃ©cole des hautes Ã©tudes,
sciences historiques et philologiques 336), Paris 1997
wÃ¤re auch auf eine Ã¤ltere Arbeit Hageneders hinzu-
weisen gewesen Othmar Hageneder, Exkommunikation
und Thronfolgeverlust bei Innocenz III., in: RÃ¶mische
Historische Mitteilungen 2 (1957/58) 9-50 , die im an
sich grÃ¼ndlichen Literaturverzeichnis nicht aufscheint.
HÃ¤tte man an der Kurie nur ein Zwischenurteil in ei-
nem Rechtsstreit gesprochen, vom Papst delegierte Rich-
ter aber mit der FÃ¤llung der Definitivsentenz beauftragt
(S. 63), so wÃ¤re dies zumindest erstaunlich. Die Cha-
rakterisierung Innocenzâ III. als “Juristenpapst” (S. 131)
entspricht nicht dem aktuellen Forschungsstand. Ver-
fehlt ist es, eine Stelle aus dem ersten Teil des Corpus
Iuris Canonici, d. h. aus dem Decretum Gratiani, den un-
ter Gregor IX. gesammelten Dekretalen zuzurechnen (S.
359 Anm. 1740); Gregor zeichnet vielmehr fÃ¼r den Li-
ber Extra verantwortlich, also den Hauptabschnitt des
zweiten Teiles des von Friedberg herausgegebenen Cor-
pus Iuris Canonici. FÃ¼r den Liber Extra hat sich im
Ã¼brigen lÃ¤ngst eine allgemein gebrÃ¤uchliche Zitier-
weise durchgesetzt: âXâ (anders S. 60 Anm. 211). Zur all-
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gemeinen AppellationsmÃ¶glichkeit des Klerus an den
apostolischen Stuhl wÃ¤ren Ã¼berdies geeignetere Stel-
len aus dem Kirchenrecht heranzuziehen gewesen. Nicht
sehr praktisch ist die fortlaufende ZÃ¤hlung der FuÃno-
ten durch den ganzen Band, sodass Hirschmann auf S.
374 bei FuÃnote 1796 anlangt.

Aufgrund der enormen Quellenbasis, der
grÃ¼ndlichen Durchdringung der Texte und dank der in

der Papsturkundenforschung noch nicht allzu hÃ¤ufig
angewandten statistischen Methodik stellt das Buch eine
fÃ¼r die kÃ¼nftige Forschung unentbehrliche Grund-
lage dar. Zum Abschluss mÃ¶ge die Hoffnung ausge-
drÃ¼ckt werden, dass Hirschmann trotz seines im Klap-
pentext des Buches erwÃ¤hntenWechsels in die Verlags-
branche weiterhin Gelegenheit zur wissenschaftlichen
Arbeit finden wird.

If there is additional discussion of this review, you may access it through the network, at:

http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/
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